
 
 
Anlage 1 

 
*1 Die Kreisausbilder erhalten künftig eine Entschädigung in der Höhe, die sich stärker an die Auslas-
tung der Person orientiert. Neben dem monatlichen Betrag wird ein Stundensatz für die Unterrichts-
stunden gezahlt. Die errechneten Beträge bleiben im Rahmen der im Jahr 2017 gezahlten Auf-
wandsentschädigung für Kreisausbilder  
 
*2 Der Leiter des Gefahrgutzuges erhält bereits seit 2013 mit Genehmigung des Landrates eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 150,00 EUR. 
 
 
*3 Der Leiter des Fernmeldezuges erhält eine AE für die regelmäßig durchzuführenden Diensta-
bende mit seinen Mitgliedern. Er hat die Mitglieder seines Zuges lfd. zu informieren und ist für die 
Aus- und Fortbildung der Mitglieder verantwortlich. Er ist Ansprechpartner für den Landkreis.  
 
*4 Dem Stellvertreter des Kreisausbildungsleiters kommt eine weit höhere Bedeutung zu als bisher. 
Wegen der sehr starken Belastung des KAL hat er künftig wichtige Aufgaben (Abnahme bei Prüfun-
gen, Anwesenheit bei Lehrgängen usw.) zu übernehmen.   
   
*5 Der Kreisatemschutzbeauftragte erhält künftig eine Entschädigung für die Koordinierung der 
Atemschutzausstattung im Landkreis Cloppenburg. Dabei berät der die Feuerwehren bei der Be-
schaffung von Atemschutztechnik und überwacht die regelmäßige Wartung aller Atemschutzge-
räte und Chemieschutzanzüge im Landkreis. Er ist darüberhinaus für die Überwachung der Atem-
schutztauglichkeit jedes Atemschutzgeräteträgers im Landkreis zuständig.  
  
*6 Die Kreisjugendfeuerwehrwarte leisten im Landkreis Cloppenburg einen erheblichen Beitrag zur 
Nachwuchsgewinnung in der Freiwilligen Feuerwehr. Das Angebot für die jungen Nachwuchskräfte 
ist stets zu aktualisieren und die Aktivitäten der Jugendfeuerwehren sind attraktiv zu gestalten. Sie 
koordinieren die Zusammenarbeit aller Jugendfeuerwehren im Landkreis. Die Vertreter des Jugend-
feuerwehrwartes werden in immer größer werdenden Umfang in die Arbeit des Jugendwartes ein-
gebunden. Alle zusammen leisten so einen wertvollen Beitrag zum Fortbestand der Freiwilligen Feu-
erwehren.  
   
*7 Der/die Kreisfeuerwehrarzt/-ärztin kümmert sich mit regelmäßigen Beiträgen, Informationen und 
Aktivitäten um den Gesundheitszustand der Feuerwehrmitglieder. Er/Sie begleitet Maßnahmen zum 
Unfallschutz bei Übungen und Einsätzen und koordiniert die regelmäßigen Untersuchungen zur 
Tauglichkeit für den Feuerwehrdienst.    
*8  Der Kreispressewart trägt mit seinen Berichten in den Medien kreisweit dazu bei, der Öffentlich-
keit die Bedeutung der Arbeit der Feuerwehren bei Übungen und Einsätzen klar zu machen. Dabei 
ist es wichtig, über alle Einsätze der Feuerwehren informiert und nach Möglichkeit vor Ort zu sein.  
   
*9 Der Kreisfunkbeauftragte (Kreisfunkmeister) ist kreisweit für die Organisation des Alarmierungs- 
und Funksystems zuständig. Mit Einführung des Digitalfunks ist er Ansprechpartner der Autorisierten 
Stelle Digitalfunk Niedersachsen (ASDN) in Hannover und verwaltet kreisweit alle Meldeempfänger 
und Funkgeräte. Er berät die Gemeinden bei der Beschaffung von Funksystemen und nimmt an 
den Dienstbesprechungen der Gemeindebrandmeister teil.  
    
*10 Der Brandschutzerzieher ist die Schnittstelle zwischen Feuerwehr und Schulen. In den Schulen 
werden durch ihn Grundkenntnisse zum Verhalten von Bränden vermittelt. Gemeinsam mit den 
Brandschutzerziehern der örtlichen Feuerwehren sorgt er so für den richtigen Umgang mit dem Not-
ruf bei den Schülern und kann so auch schon früh auf den Bedarf an jungen Feuerwehrkräften auf-
merksam machen.   
 
   
*11 Die Kreisfrauensprecherin der Kreisfeuerwehr Cloppenburg hält Kontakt zu allen weiblichen Feu-
erwehrmitgliedern und setzt sich für die Bedürfnisse der Frauen in der Feuerwehr ein. Hierzu sind re-



gelmäßige Kontakte mit den weiblichen Feuerwehrmitgliedern nötig. Weiterhin vertritt sie die weibli-
chen Mitglieder der Feuerwehren in den Bezirks- und Landesvertretungen.  
   
*12 Der Schriftführer im Kreiskommando nimmt an allen wichtigen Sitzungen der Kreisbrandmeister, 
Orts- und Gemeindebrandmeister auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene teil. Bei den Sitzungen auf 
Kreisebene führt er das Protokoll. Nebenher führt er die Liste der Funktionskräfte auf Kreisebene. 
  
   
*13 Der Internetbeauftragte sorgt für einen gemeinsamen Internetauftritt aller Feuerwehren auf der 
Internetseite des Kreisfeuerwehrverbandes. Er stellt regelmäßig aktuelle Informationen ein. Wichtige 
Unterlagen werden als  Donwload bereitgestellt. Die Beauftragung eines externen Unternehmens ist 
dafür nicht notwendig.    
 
 
 


